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§ 16 Datenschutz 
 
Zur Erfüllung des Vereinszweck gemäß der Satzung werden unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und  
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten der Mitglieder  
im Verein verarbeitet, gespeichert, übermittelt und verändert.  
 
Dies kann jederzeit, auch für Teilbereiche widerrufen werden.  
 
Der Widerruf bewirkt jedoch dann gleichzeitig den Verlust der Ausübung bestimmter 
mit der Datenerhebung verbundener Rechte innerhalb des Vereins, z.B. das Recht 
der Teilnahme an Meisterschaften oder anderen Wettkämpfen oder Veranstaltungen. 
 
Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf: 
 
 Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten; 
 Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie 

unrichtig sind; 
 Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten 

Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt; 
 Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung 

unzulässig war. 
 

Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen 
ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt  zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
Ausscheiden der vorgenannten Personen aus dem Verein hinaus. 
 


